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1. Notärztlicher Bereitschaftsdienst ist Heilbehandlung und 
deshalb umsatzsteuerfrei 

Übernimmt ein Arzt bei Veranstaltungen die notärztliche Betreuung, mit der gesund-
heitliche Gefahrensituationen frühzeitig erkannt werden sollen, um sofort geeignete 
Maßnahmen einleiten zu können, handelt es sich hierbei um Heilbehandlungen im 
Bereich der Humanmedizin, die nicht der Umsatzsteuer unterliegen. 
Hintergrund 
Der Arzt A übernahm den Bereitschaftsdienst bei Sport- und ähnlichen Veranstaltungen. 
Seine Aufgaben bestanden in der Kontrolle des Veranstaltungsbereichs im Vorfeld und 
der Beratung der Verantwortlichen hinsichtlich möglicher Gesundheitsgefährdungen. 
Weiterhin sollte A bei Rundgängen während der Veranstaltungen frühzeitig Gefahren 
und gesundheitliche Probleme der anwesenden Personen erkennen. Bei Bedarf führte 
er ärztliche Untersuchungen und Behandlungen von Patienten durch. 
Diese gegenüber dem Veranstalter erbrachten Leistungen unterwarf das Finanzamt der 
Umsatzsteuer. Die Klage des A vor dem Finanzgericht hatte keinen Erfolg. Die Richter 
waren der Meinung, dass die bloße Anwesenheit und Leistungsbereitschaft des A keine 
ärztliche Leistung darstellte. 
Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof entschied dagegen, dass der notärztliche Bereitschaftsdienst als 
umsatzsteuerfreie Heilbehandlung zu werten war. Der notärztliche Bereitschaftsdienst 
fällt unter den Begriff der Heilbehandlung im Bereich der Humanmedizin i. S. d. Umsatz-
steuergesetzes. Der Begriff der "Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin" ist 
nicht eng auszulegen. Er umfasst die Diagnose, die Behandlung und die Heilung von 
Krankheiten oder Gesundheitsstörungen. Heilbehandlungen müssen einen therapeuti-
schen Zweck haben. Dazu gehören auch Leistungen, die zum Zweck der Vorbeugung 
erbracht werden. Die Steuerbefreiung kommt auch ärztlichen Leistungen zugute, die 
den Schutz, die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der menschlichen Gesund-
heit bezwecken. 
Hiervon ausgehend handelte es sich bei dem von A ausgeführten Notfalldienst um 
Heilbehandlungen im Bereich der Humanmedizin. Der Dienst diente unmittelbar dem 
Schutz und der Aufrechterhaltung der menschlichen Gesundheit. A leistete nicht ledig-
lich Anwesenheit und Einsatzbereitschaft. Denn seine Notfalldienste zielten darauf ab, 
gesundheitliche Gefahrensituationen frühzeitig zu erkennen, um sofort entsprechende 
Maßnahmen einleiten und damit einen größtmöglichen Erfolg einer (späteren) Behand-
lung sicherstellen zu können. Das ist eine unmittelbar ärztliche Tätigkeit, die nur von 
einem Arzt geleistet werden kann. 
 
2. Ist ein Eingabefehler eine offenbare Unrichtigkeit? 
Unterläuft dem Finanzbeamten ein Eingabefehler, kann dies eine offenbare Unrichtig-
keit darstellen. Das gilt auch dann, wenn der Fehler von 3 Sachbearbeitern im Finanz-
amt nicht erkannt wurde. 
Hintergrund 

Der Kläger veräußerte im November 2011 einen Gesellschaftsanteil an einer GmbH zu 
einem Verkaufspreis von 138.000 EUR. Da er diese Beteiligung in seinem Privatvermö-
gen hielt, erzielte er aus der Veräußerung einen Veräußerungsgewinn. Dieser war 
steuerpflichtig und unterlag dem Teileinkünfteverfahren. Mit der Einkommensteuerer-
klärung 2011 erklärte der Kläger diesen Gewinn zutreffend. Der Sachbearbeiter im 
Finanzamt prüfte die Berechnung des Veräußerungsgewinns und sah sie als richtig an. 
Aufgrund einer fehlerhaften Eingabe in die EDV des Finanzamts wurde jedoch von dem 
zutreffenden Veräußerungsgewinn von 80.000 EUR ein angeblich steuerfreier Veräuße-
rungsgewinn von 80.000 EUR abgezogen. So ergab sich ein steuerpflichtiger Veräuße-
rungsgewinn von Null. 
Dieser Fehler fiel weder dem Veranlagungssachbearbeiter noch dem Qualitätssicherer 
noch der Sachgebietsleiterin auf. Die Einkommensteuerveranlagung erfolgte entspre-
chend. Nachdem der Fehler bei einer Betriebsprüfung bei der GmbH erkannt worden 
war, änderte das Finanzamt die Einkommensteuerveranlagung für 2011 aufgrund einer 
offenbaren Unrichtigkeit. Dagegen wehrte sich der Kläger mit seiner Klage. 
Entscheidung 
Das Finanzgericht wies die Klage ab. Es entschied, dass der Steuerbescheid geändert 
werden durfte. Das Finanzamt darf Schreibfehler, Rechenfehler und ähnliche offenbare 
Unrichtigkeiten, die beim Erlass eines Verwaltungsakts unterlaufen sind, jederzeit 
berichtigen. Ähnliche offenbare Unrichtigkeiten liegen insbesondere dann vor, wenn es 
sich um Eingabe- oder Übertragungsfehler handelt, die für jeden unvoreingenommenen 
Dritten klar und deutlich erkennbar seien. Hierbei muss es sich um mechanische Fehler 
handeln, Rechtsirrtümer fallen nicht unter die Regelung. 
Im vorliegenden Fall würdigten die Sachbearbeiter im Finanzamt die Rechtslage zwar 
zutreffend. Dann unterlief jedoch dem Veranlagungssachbearbeiter ein mechanischer 
Fehler bei der Eingabe. Dieser führte dazu, dass der Veräußerungsgewinn fälschlicher-
weise als steuerfrei in die Berechnung einbezogen wurde. Diesen mechanischen Fehler 
bemerkten weder die zweite Bearbeiterin noch die Sachgebietsleiterin. Insoweit durfte 
das Finanzamt die Steuerveranlagung 2011 unter Berufung auf eine offenbare Unrich-
tigkeit ändern. Auch die Tatsache, dass gleich 3 Bearbeiter im Finanzamt den Fehler 
übersahen, änderte nach Ansicht des Finanzgerichts nichts daran, dass der Fehler 
offenbar war. 
 
3. Besteht Unfallversicherungsschutz bei Handynutzung? 
Zwar sind Unfälle auf dem Weg zur oder von der Arbeit grundsätzlich als Wegeunfall 
gesetzlich unfallversichert. Dieser Unfallversicherungsschutz entfällt jedoch, wenn der 
Unfall aufgrund einer Handynutzung passiert. 
Hintergrund 
Die Klägerin war in einem großen Hotel beschäftigt. Auf dem Heimweg wurde sie beim 
Überqueren eines unbeschrankten Bahnübergangs von einer Bahn erfasst. Dabei erlitt 
sie Frakturen im Kopfbereich und eine Hirnblutung. Sie befand sich deshalb in monate-
langer stationärer Behandlung. 
Da die Klägerin zum Zeitpunkt des Unfalls mit dem Handy telefoniert hatte, lehnte es die 
Berufsgenossenschaft ab, den Unfall als Arbeitsunfall anzuerkennen. 
Entscheidung 
Das Sozialgericht wies die gegen die Berufsgenossenschaft erhobene Klage ab. Die 
Klägerin war zwar auf dem Heimweg grundsätzlich gesetzlich unfallversichert. Nicht 
versichert war jedoch das gleichzeitige Telefonieren mit dem Handy. Hier lag eine sog. 
gemischte Tätigkeit vor. So wurde gleichzeitig eine versicherte Verrichtung, nämlich das 
Nachhausegehen, und eine unversicherte Verrichtung, das Telefonieren, ausgeübt. 
Ein Arbeitsunfall liegt aber nur vor, wenn der Unfall und damit verbundene Gesund-
heitsschaden wesentlich durch die versicherte Tätigkeit verursacht wird. Dagegen ist ein 
Arbeitsunfall abzulehnen, wenn eine unversicherte Tätigkeit die wesentliche Unfallursa-
che ist. Dies war vorliegend der Fall. Denn durch das Telefonieren war die Wahrneh-
mungsfähigkeit der Klägerin im Verkehr deutlich eingeschränkt, sodass das dadurch 
begründete erhebliche Risiko maßgeblich zu dem Unfall beigetragen hatte. 
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4. Pflichtbeitrag einer Pflegerin zur Pflegekammer ist nicht ver-

fassungswidrig 
Die Pflichtmitgliedschaft einer Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Pflegekam-
mer Niedersachsen und die damit verbundene Beitragspflicht verstoßen nicht gegen 
ihre Grundrechte. Denn die Errichtung der Pflegekammer verfolgt einen legitimen 
Zweck. 
Hintergrund 
Die als Gesundheits- und Krankenpflegerin tätige Klägerin war auch Geschäftsführerin 
und stellvertretende Pflegeleiterin in einem Pflegeheim. Nachdem im Jahr 2017 in 
Niedersachsen eine Pflegekammer eingerichtet worden war, wurde die Klägerin dort 
Pflichtmitglied. Mit ihrer Klage wendete sich die Pflegerin gegen diese Pflichtmitglied-
schaft. 
Entscheidung 
Die Klage hatte keinen Erfolg. Das Verwaltungsgericht entschied, dass die Errichtung der 
Pflegekammer verhältnismäßig war und einen legitimen Zweck verfolgte. Zur Begrün-
dung führten die Richter aus, dass die heutige Gesellschaft geprägt ist durch den demo-
grafischen Wandel und Änderungen der Familienstrukturen. Daher bedarf es im Pflege-
sektor dringend einer Steigerung von Qualität und Attraktivität. Durch die Einrichtung 
der Pflegekammer leistete der Staat einen Beitrag zur Sicherung der Versorgung der 
Bevölkerung mit standardgerechter Pflege. Die Pflichtmitgliedschaft war deshalb nicht 
zu beanstanden. 
 
5. Sind privat finanzierte Leistungen zu Pensionskassen sozial-

versicherungspflichtig? 
Aus privat finanzierten Anteilen eines Versorgungsbezugs müssen in bestimmten 
Fällen keine Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung gezahlt werden. Diese 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts macht rückwirkende Korrekturen im 
Beitrags- und Meldeverfahren erforderlich. 
Hintergrund 
2 Mitarbeiter zahlten nach ihrem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis auf freiwilliger 
Basis weiter Beiträge in ihre Pensionskasse ein. Im Rentenalter stellten sie fest, dass die 
Krankenkassen auch aus dem ausschließlich privat finanzierten Anteil der Pension 
entsprechende Beiträge forderten. 
Entscheidung 
Diese Vorgehensweise verstößt nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts gegen das 
Gleichheitsgebot im Grundgesetz. Denn vergleichbare Leistungen aus privat finanzierten 
Lebensversicherungen werden nicht der Beitragspflicht unterworfen. 
Aus dieser Entscheidung folgt, dass die Krankenkassen einen verfassungskonformen 
Zustand herstellen müssen. In der Konsequenz erhalten die versicherungspflichtigen 
Pensionäre die aus dem privaten Anteil gezahlten Kranken- und Pflegeversicherungsbei-
träge zurück. Dies gilt allerdings nur für die letzten 4 Kalenderjahre. Der Erstattungsan-
spruch davor ist verjährt. 
Hinweis 
Die Pensionskassen werden in den betroffenen Fällen die an die Krankenkassen abge-
gebenen Meldungen rückwirkend korrigieren. Zu melden ist dann nur noch der bei-
tragspflichtige Anteil der Pension ohne den privat finanzierten Anteil. Auf diese Verfah-
rensweise haben sich Kranken- und Pensionskassen verständigt. 
Soweit die Pensionskasse die rückwirkende Beitragskorrektur und damit die Auszahlung 
der Beiträge nicht bis zum Jahr 2014 vornehmen kann, erstattet die Krankenkasse auf 
Antrag den restlichen Erstattungsbetrag. Eine Bescheinigung der Pensionskasse, aus der 
hervorgeht, für welche Zeiträume bereits eine Erstattung durch die Pensionskasse 
erfolgt ist, sollte dem Erstattungsantrag beigefügt werden. Damit wird eine doppelte 
Erstattung von Beiträgen verhindert. 
 
6. Ist eine Entschädigung aufgrund einer missglückten Operation 

steuerpflichtiger Arbeitslohn? 
Erhält ein Erwerbsloser eine Entschädigung wegen einer missglückten Operation, stellt 
sich die Frage, ob diese steuerpflichtig ist oder nicht. Das hängt davon ab, ob damit 
steuerbare und steuerpflichtige Einnahmen ersetzt werden sollen. 
Hintergrund 
Der 1964 geborene A schied nach betriebsbedingter Kündigung zum Jahresende 2000 
gegen Zahlung einer Abfindung aus dem Betrieb aus. Seitdem war er arbeitslos gemel-
det. Als Folge einer missglückten Operation im Jahr 2003 wurde er dauerhaft erwerbs-
unfähig. Seit Februar/März 2004 bezog er Arbeitslosengeld II. 
Im Jahr 2009 zahlte der Haftpflichtversicherer des Schädigers dem A zum Ausgleich 
sämtlicher Schäden insgesamt 490.000 EUR. Davon waren 255.000 EUR Schmerzensgeld 
und Haushaltsführungsschaden und 235.000 EUR für Verdienstausfall. Gleichzeitig 
sicherte A zu, keine Leistungen eines Sozialversicherungsträgers zu erhalten. Bereits vor 
2009 geleistete Vorschüsse von 50.000 EUR sollten angerechnet werden. Die Versiche-
rung bemaß den Erwerbsschaden des A für die Vergangenheit mit 60.000 EUR und für 
die Zukunft mit 175.000 EUR (Summe 235.000 EUR). Zur Ermittlung des Verdienstaus-
falls hatte A der Versicherung die Lohnabrechnungen eines gleich qualifizierten Arbeits-
kollegen zur Verfügung gestellt, der eine vergleichbare Tätigkeit ausübte. Nachdem A 
der Vereinbarung im Jahr 2009 zugestimmt hatte, leistete die Versicherung die Ab-
schlusszahlung von 440.000 EUR (490.000 EUR ./. 50.000 EUR) ebenfalls im Jahr 2009. 
Das Finanzamt wertete die Entschädigung für den Verdienstausfall als Einkünfte aus 
nichtselbstständiger Arbeit und wendete darauf die Tarifermäßigung nach der Fünftel-
Regelung an. Das Finanzgericht wies die Klage ab, da es für die steuerliche Erfassung 
unerheblich war, dass A zum Zeitpunkt des schädigenden Ereignisses nicht in einem 
Beschäftigungsverhältnis stand. 
Entscheidung 

Bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit kommt eine Entschädigung als Ersatz für 
entgangene oder entgehende Einnahmen nur für Zahlungen in Betracht, die den Er-
werbs- und Fortkommensschaden ausgleichen sollen. Nur insoweit wird Ersatz für 
entgangene oder entgehende Einnahmen geleistet. Beträge, mit denen Arzt- und 
Heilungskosten oder andere verletzungsbedingte Mehraufwendungen ersetzt werden 
oder die als Schmerzensgeld immaterielle Einbußen ausgleichen sollen, fallen nicht 
darunter. Bei den Einnahmen, deren Ausfall ersetzt werden soll, muss es sich um 
steuerbare und steuerpflichtige Einnahmen handeln, die unter eine bestimmte Ein-
kunftsart fallen. Entscheidend für die steuerliche Erfassung ist daher, ob mit der Zahlung 
steuerbare und steuerpflichtige Einnahmen ersetzt werden sollen (sog. Verdienstausfall) 
oder ob der Wegfall des Anspruchs auf steuerfreie Sozialleistungen wie das Arbeitslo-
sengeld I bzw. II ausgeglichen werden soll. 
Bei der Auslegung einer Entschädigungsvereinbarung ist nicht die Bezeichnung der 
Entschädigungszahlung entscheidend, sondern der Zweck der Leistung. 
Da sich aus dem Finanzgerichtsurteil nicht ergab, auf welcher Grundlage die Entschädi-
gung errechnet wurde bzw. welchen Schaden die Versicherung ersetzen wollte, war es 
aufzuheben. Zwar hatte A auf die Lohnabrechnungen eines Berufskollegen verwiesen, 
ob die Versicherung diese Umstände aber tatsächlich berücksichtigt hat, wurde vom 
Finanzgericht nicht festgestellt. Der Bundesfinanzhof verwies den Fall daher zur weite-
ren Sachverhaltsfeststellung an das Finanzgericht zurück. 
 
7. Selbstanzeige: Welche Ablaufhemmung gilt? 
Beginnen die Ermittlungen der Steuerfahndung, bevor die Festsetzungsfrist abgelau-
fen ist, und beruht die Steuerfestsetzung auf konkreten Ermittlungen der Steuerfahn-
dung, stellt sich die Frage, welche Folgen eine Selbstanzeige des Steuerpflichtigen auf 
die Ablaufhemmung hat. 
Hintergrund 
Die Eheleute und Kläger gaben ihre Einkommensteuererklärungen für die Jahre 1996 
und 1997 im Jahr 1998 ab. Im Jahr 2008 gaben sie für die Jahre 1996, 1997 und für die 
Jahre 2000 bis 2006 Selbstanzeigen ab. In diesen erklärten sie Kapitalerträge aus Liech-
tenstein nach. Durch eine sog. Steuer-CD hatte das Finanzamt schon im Jahr 2007 
Hinweise auf das Depot der Eheleute in Liechtenstein erhalten. Die Prüferin der Steuer-
fahndung wertete die übermittelten Unterlagen und die Steuerakten im Jahr 2007 aus. 
Das Vorermittlungsergebnis für 1996 bis 2006 hielt sie in einem Verdachtsprüfungsver-
merk vom September 2007 fest. Im Januar 2008 leitete die Steuerfahndung ein Steuer-
strafverfahren wegen unrichtiger Erklärungen für die Jahre 2002 bis 2006 ein. Nachdem 
im April 2008 ein Prüfungsauftrag der Steuerfahndung für den Zeitraum 1996 bis 2006 
ergangen war, forderte die Prüferin von den Eheleuten Unterlagen zu den liechtenstei-
nischen Anlagen an. 
Im Juni 2010 erließ das Finanzamt Änderungsbescheide für 1996 und 1997 wegen 
nachträglich bekannt gewordener Tatsachen. Die Eheleute machten Festsetzungsverjäh-
rung geltend, da aufgrund der Abgabe der Steuererklärungen im Jahr 1998 die bei 
Steuerhinterziehung geltende reguläre 10-jährige Verjährungsfrist zum Jahresende 2008 
abgelaufen war. Auch die Verlängerung der Festsetzungsfrist bei Selbstanzeigen um 1 
Jahr nach Eingang der Anzeige im Mai 2008 war ihrer Meinung nach im Mai 2009 
abgelaufen. 
Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass eine Nacherklärung von Besteuerungsgrundlagen 
eine auf Ermittlungen der Steuerfahndung beruhende Ablaufhemmung hinsichtlich 
derselben Besteuerungsgrundlagen nicht ausschloss. Das Finanzamt musste damit nach 
der Abgabe der Nacherklärung nicht abwarten, ob die Kläger zu den hinterzogenen 
Einkünften bis zum Ablauf der 1-jährigen Hemmungsfrist ausreichende Angaben mach-
ten. Vielmehr konnte das Finanzamt vor Ablauf der ungehemmten Festsetzungsfrist 
eigene Ermittlungen anstellen, um selbst eine Hemmung herbeizuführen. Diese Ablauf-
hemmung endet erst, wenn aufgrund der Prüfung Steuerbescheide ergehen und diese 
unanfechtbar werden. Voraussetzung für den Eintritt der Hemmung ist jedoch, dass die 
Steuerfestsetzung auf den Ermittlungen der Steuerfahndung beruht. 
Die Ablaufhemmung war deshalb für die Jahre 1996 und 1997 nur eingetreten, wenn die 
Steuerfahndung noch im Jahr 2008 Ermittlungshandlungen vorgenommen hatte, die der 
Überprüfung der nacherklärten Besteuerungsgrundlagen dieser Jahre dienten. Ob diese 
Voraussetzung vorlag, ließ sich aus Sicht des Bundesfinanzhofs jedoch nicht klären. Der 
Geschehensablauf sprach eher dafür, dass die Prüferin der Steuerfahndung erst im 
Februar 2009 und somit nach Fristablauf eine detaillierte Ermittlungshandlung hinsicht-
lich der Jahre 1996 und 1997 vornahm. Auf die Aktenauswertung und den Verdachts-
prüfungsvermerk vom September 2007 konnte nicht abgestellt werden. Denn insoweit 
handelte es sich lediglich um Vorbereitungshandlungen für eine durchzuführende 
Prüfung. Die begonnene Fahndungsprüfung wurde nach Beendigung der Vorbereitungs-
handlungen zunächst wieder unterbrochen. 
Das Finanzgericht muss feststellen, ob vor Jahresende 2008 detailliert Unterlagen zur 
Prüfung der nacherklärten Erträge für die Jahre 1996 und 1997 angefordert wurden und 
ob die späteren Steuerfestsetzungen auf dieser Unterlagenanforderung beruhten. 
 
8. Private Postdienstleister: Welche Auswirkungen ergeben sich 

für die Bekanntgabe von Verwaltungsakten? 
Wird die Post durch einen privaten Postdienstleister befördert und schaltet dieser ein 
Subunternehmen ein, kann dies zu einem längeren Postlauf führen – was für die 
Zugangsvermutung innerhalb der 3-Tage-Frist von Bedeutung sein kann. 
Hintergrund 
Der Vater V stellte einen Antrag auf Kindergeld für seine Töchter. Gegen den Ableh-
nungsbescheid legte er Einspruch ein, den die Familienkasse mit Einspruchsentschei-
dung v. 5.11.2015 als unbegründet zurückwies. Da als Absendedatum der 6.11.2015 
vermerkt war, war nach der Zugangsvermutung der 3-Tage-Frist die Einspruchsent-
scheidung am 9.11.2015 zugegangen. Damit war die Klagefrist am 9.12.2015 abgelau-



 
 
fen. Mit seiner am 10.12.2015 erhobenen Klage trug V vor, dass die Klagefrist gewahrt 
war, da ihm die Einspruchsentscheidung erst am 12.11.2015 zugegangen war. Am 
Absendetag am 6.11.2015 war die Post zwischen 12:30 Uhr und 13 Uhr durch den 
Kurierdienst, einen Subunternehmer der X-Post (lizenzierter privater Postdienstleister), 
abgeholt worden. Das Finanzgericht wies die Klage als unzulässig ab, da sie verfristet 
war. 
Entscheidung 
Grundsätzlich gilt: Behauptet der Steuerpflichtige, dass er den Bescheid nicht innerhalb 
des 3-Tage-Zeitraums erhalten hat, muss er sein Vorbringen substanziieren, um Zweifel 
an der 3-Tage-Vermutung zu begründen. Einfaches Bestreiten genügt dafür nicht, 
sondern es müssen Tatsachen vorgetragen werden, die den Schluss zulassen, dass ein 
anderer Geschehensablauf als der typische Zugang innerhalb der 3-Tage-Frist ernstlich 
in Betracht kommt. Auf einen hinreichend substanziierten Vortrag muss sodann die 
Behörde beweisen, wann der Verwaltungsakt zugegangen ist. 
Der Bundesfinanzhof bekräftigte in seiner Entscheidung, dass die Zugangsvermutung 
auch bei der Übermittlung durch einen privaten Postdienstleister gilt. Im vorliegenden 
Fall lagen jedoch besondere Umstände vor, die den typischen Geschehensablauf und 
den Zugang innerhalb der 3-Tage-Frist in Zweifel zogen. Da im Rahmen der Lizenzierung 
privater Postdienstleister die Einhaltung konkreter Postlaufzeiten nicht geprüft wird, 
muss ermittelt werden, ob nach den bei dem Dienstleister X vorgesehenen organisatori-
schen und betrieblichen Vorkehrungen regelmäßig von einem Zugang innerhalb der 3-
Tage-Frist ausgegangen werden kann. Die Zwischenschaltung eines weiteren Dienstleis-
tungsunternehmens könnte möglicherweise einen längeren Postlauf zur Folge haben. 
Der Bundesfinanzhof verwies den Fall zur Nachholung der entsprechenden Feststellun-
gen an das Finanzgericht zurück. 


